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1. Auftragstext 

B.1.1.5 (neu) Pro-Kopf-Verschuldung darf 4'000 Franken nicht überschreiten 

Antrag Fraktion FDP/GLP: 
Die Pro-Kopf-Verschuldung darf bis ins Jahr 2029 4'000 Franken nicht überschreiten. Dieses Ziel 
ist durch ausgabenseitige Massnahmen zu erreichen; Steuererhöhungen sind ausgeschlossen. 

2. Begründung 

Die Finanzplanung prognostiziert einen deutlichen Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung in den 
kommenden Jahren. Eine Obergrenze von 4'000 Franken setzt ein klares finanzpolitisches Ziel 
und zwingt den Kanton dazu, frühzeitig wirksame Priorisierungs- und Sparmassnahmen zu er-
greifen. Mit dem Ausschluss von Steuererhöhungen wird festgehalten, dass die Stabilisierung 
der Kantonsfinanzen nicht durch eine höhere Belastung von Bevölkerung und Wirtschaft erfol-
gen soll, sondern über eine konsequente Steuerung und Begrenzung der Ausgaben. Dies stärkt 
die langfristige finanzielle Stabilität und erhält den Handlungsspielraum des Kantons. 

3. Stellungnahme des Regierungsrates 

Der Regierungsrat begrüsst den Planungsbeschluss grundsätzlich und teilt das Anliegen, die Pro-
Kopf-Verschuldung des Kantons auf einem tragfähigen Niveau zu stabilisieren. Die Festlegung 
einer Zielgrösse von maximal 4'000 Franken bis ins Jahr 2029 stellt aus Sicht des Regierungsrates 
eine sachgerechte finanzpolitische Orientierung dar. 

Nicht gutgeheissen wird hingegen die verbindliche Festlegung, wonach dieses Ziel ausschliess-
lich durch ausgabenseitige Massnahmen zu erreichen sei und Steuererhöhungen ausgeschlossen 
werden. Eine derart einseitige Vorgabe würde die finanzpolitische Handlungsfreiheit des Regie-
rungsrates unangemessen einschränken und die notwendige Flexibilität im Umgang mit künfti-
gen, heute noch nicht absehbaren Entwicklungen reduzieren. Der Regierungsrat erachtet es als 
wesentlich, dass ihm im Rahmen der verfassungs- und gesetzesrechtlichen Vorgaben grundsätz-
lich sämtliche finanzpolitischen Instrumente offenstehen. 

Der Planungsbeschluss ist als strategische Zielvorgabe zu verstehen. Im Rahmen der Umsetzung 
der geplanten Finanz- und Steuerstrategie sind daher temporäre Abweichungen zulässig, sofern 
diese sachlich begründet sind und der mittelfristigen Stabilisierung der Kantonsfinanzen dienen. 
Damit wird dem mehrjährigen Charakter finanzpolitischer Steuerungsprozesse sowie konjunktu-
rellen und ausserordentlichen Entwicklungen Rechnung getragen, ohne die langfristige Zielset-
zung infrage zu stellen.  
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4. Antrag des Regierungsrates 

Erheblicherklärung mit geändertem Wortlaut: 

Die Pro-Kopf-Verschuldung darf bis ins Jahr 2029 4'000 Franken nicht überschreiten. 
Im Rahmen der Umsetzung der geplanten Finanz- und Steuerstrategie sind temporäre Abwei-
chungen erlaubt. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 
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